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RS OGH 1964/1/29 7Ob10/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1964

Norm

ABGB §882 Abs2

Rechtssatz

Der Versprechende kann dem Dritten gegenüber nur Einwendungen aus dem Vertrag mit dem

Versprechensempfänger und dem Verhältnis zwischen ihm und dem Dritten erheben, nicht aber aus dem Verhältnis

zwischen Versprechensempfänger und Drittem.

Entscheidungstexte

7 Ob 10/64
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